
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührenverordnung zum 

Wasserversorgungs-Reglement 
 

vom 16. Mai 2006 

 
 
 
 
 

Der Gemeinderat erlässt, als Ergänzung zum aktuellen Wasserversorgungs-Reglement der 
Gemeinde Ohmstal vom 16. Mai 2006 folgende Gebührenverordnung: 
 
 
 

Art. 1 Zweck 
 

Mit dieser Verordnung regelt der Gemeinderat die Höhe der Gebühren im Zusammenhang 
mit der Wasserversorgung gemäss den Art. 47 ff. des Wasserversorgungs-Reglements. 
 
 

Art. 2 Grundsätze 
 

1 Die Gebühren sind so zu kalkulieren, dass die Finanzierung der Wasserversorgung lang-
fristig sichergestellt ist. Die Finanzierung umfasst den Bau, den Betrieb und den Unterhalt 
der Anlagen sowie die Verzinsung, die Abschreibungen, aber auch die zukünftigen Inves-
titionen und den notwendigen Rücklagen. 

 

2 Die Gebühren sind alle vier bis fünf Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
Dazu sind die jeweils neuen rechtlichen, ökonomischen und technischen Rahmenbedin-
gungen und Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

 

3 Die unter Art. 3, Art. 4 und Art. 6 aufgeführten Gebühren verstehen sich exklusive Mehr-
wertsteuer. 

 
 

Art. 3 Anschlussgebühr 
 

Die Anschlussgebühr dient dem Einkauf an die öffentlichen Wasserversorgung und ist eine 
Abgeltung der von der Gemeinde getätigten Nettoinvestitionen. Sie wird aufgrund der Fläche 
des anzuschliessenden Grundstücks und dessen Gewichtung (Grundstücksfläche x Gewich-
tungsfaktor) im Sinne des Wasserversorgungs-Reglements erhoben. 

Die Anschlussgebühr beträgt  Fr.  9.40  pro gewichtetem Quadratmeter Grundstücksfläche. 
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Art. 4 Betriebsgebühr 
 

1 Gestützt auf Art. 55 Abs. 3 und Abs. 4 des aktuellen Wasserversorgungs-Reglements der 
Gemeinde Ohmstal, setzt sich die Betriebsgebühr aus einer Grundgebühr und einer 
Mengengebühr zusammen. Mit der Grundgebühr werden rund 40 %, mit der Mengenge-
bühr 60 % der jährlich anfallenden Betriebskosten gedeckt. 

 

2 Die Grundgebühr wird aufgrund der gebührenpflichtigen Fläche des angeschlossenen 
Grundstücks und dessen Gewichtung (Grundstücksfläche x Gewichtungsfaktor) erhoben.  

Die Grundgebühr beträgt  Fr.  0.16 pro gewichtetem Quadratmeter Grundstücksfläche. 
 

3 Die Mengengebühr wird aufgrund der von der Wasserversorgung bezogenen Frischwas-
sermenge erhoben. Sind keine oder ungenaue Angaben über den Wasserverbrauch vor-
handen, werden 58 m

3
 pro Person und Jahr in Rechnung gestellt, was dem schweizeri-

schen Durchschnitt entspricht. 

Die Mengengebühr beträgt  Fr.  0.70  pro Kubikmeter bezogenem Frischwasser. 
 

4 Gemäss Art. 57 ist der Wasserbezug für Veranstaltungen bewilligungspflichtig und ist mit 

einer Pauschalgebühr von  Fr.  200.-  pro Veranstaltung abzugelten. 

 
 

Art. 5 Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung 
 

1 Brandschutz: Liegt ein Grundstück ausserhalb des Brandschutzdispositivs, wird die 
Grundeinteilung um 1 Tarifzone nach unten korrigiert. Diese Reduktion erfolgt nur, wenn 
der Brandschutz nicht von der Gemeinde sichergestellt wird. 

 

2 Grundstücksfläche: Die Summe der Flächen im bewohnbaren Gemeindegebiet war 
ausschlaggebend für die Kapazitätsbereitstellung der heutigen Wasserversorgungs-
Anlagen. Es ist jedoch nicht wie vorgesehen bsw. in der W2 pro 600 m2 ein Einfamilien-
haus entstanden. Die Grundstücksflächen sind viel kleiner oder teilweise auch grösser 
parzelliert worden. Da jedoch die Nutzungsintensität nicht mit der Fläche zu- bzw. ab-
nimmt, führt eine unterdurchschnittlich kleine oder eine überdurchschnittlich grosse 
Grundstücksfläche zu einer Korrektur der Grundeinteilung gemäss folgender Tabelle: 

 Alle Grundstücke über 2'500 m
2
 erfahren eine Korrektur um - 2 Tarifzonen nach unten. 

 
 

Tarifzonen-

Grundeinteilung 

Durchschnittliche 

Grundstücksfläche in  

[ m
2
 ] 

Welche Flächen füh-

ren zur Korrektur 

[ m
2
 ] 

Korrektur der Grund-

einteilung   

[ TZ +/- ] 
    

BZ --- --- --- 

1 --- --- --- 

2  300  –  700 
 <  300 
 >  700 

 + 1 
 -  1 

3  200  –  600 
 <  200 
 >  600 

 + 1 
 -  1 

4  500 – 1’000 
 <  500 
 >  1’000 

 + 1 
 -  1 

5  500 – 1’000 
 <  500 
 >  1’000 

 + 1 
 -  1 

6 Wohnbau  600 – 1’200 
 <  600 
 >  1’200 

 + 1 
 -  1 

6 Ind. / Gew.  1'000 – 2’000 
 <  1’000 
 >  2’000 

 + 1 
 -  1 

7  700 – 1’400 
 <  700 
 >  1’400 

 + 1 
 -  1 

8  800 – 1’600 
 <  800 
 >  1’600 

 + 1 
 -  1 
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3 Bewohnbarkeit: Die Bewohnbarkeit ist die Summe der Wohnungen und Gewerbe-
betriebe auf einem Grundstück. Bei Gewerbebetrieben wird die Zählergrösse auf die An-
zahl Wohnungen umgerechnet. Das Kriterium Bewohnbarkeit führt bei einer über- bzw. 
unterdurchschnittlichen Anzahl Wohnungen oder Gewerbe zu einer Tarifzonenkorrektur.  

 Bei zwei-geschossigen Bauten (Tarifzone 2 und 3) führt eine Zweitwohnung oder ein zu-
sätzliches Kleingewerbe zu einer Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung nach oben. 

 Bei drei-geschossigen Bauten werden vier Wohnungen, bei vier-geschossigen Bauten 
sieben Wohnungen als Maximum bewertet. Auch leerstehende Wohnungen beziehen die 
Leistungsbereitschaft und werden folglich mitberücksichtigt. 

 
4 Nutzung: Der Gemeinderat hat die Möglichkeit über einen Nutzungszuschlag oder über 

eine Nutzungsreduktion die Tarifzonen-Grundeinteilung beim Vorliegen besonderer Ver-
hältnisse, namentlich bei Spitzenbelastungen, unverhältnismässiges Flächen-
Leistungsverhältnis, Kleinbetriebe und Ferienhäuser (Fixkosten, jedoch geringe Mengen-
gebühr) verursachergerecht zu korrigieren. 

 
 

Art. 6 Schwimmbäder, Brunnen, Zier-, Natur-, Fischteiche usw. 
 

Für Brunnen, Zier-, Natur-, Fischteiche usw. mit stetigem Wasserbezug und für Schwimm-
bäder, wird neben der Anschlussgebühr eine zusätzliche Sondergebühr erhoben. Die Pflicht 
zur Zahlung der Sondergebühr entsteht mit der Inbetriebnahme. 
 

a) Für Brunnen, Zier-, Natur-, Fischteiche usw. ist für den stetigen Wasserbezug von der 

Frischwasserversorgung pro Minutenliter eine einmalige Sondergebühr von Fr.  80.- zu 

entrichten. Der Anschluss ist bewilligungspflichtig. 
 

b) Für Schwimmbäder ab 5 m
3
 Inhalt ist eine einmalige Sondergebühr für jeden zusätzli-

chen m
3
 Inhalt von Fr.  15.- zu entrichten. Die Gebühr wird auch für mobile Schwimm-

bäder erhoben. Es besteht vor der ersten Inbetriebnahme eine schriftliche Meldepflicht. 
 
 

Art. 7 Herangezogene Grundstücksfläche für Ausnahmefälle 
 

1 Für grosse Grundstücke in der Landwirtschaftszone sowie vereinzelt auch in den übrigen 
Zonen, welche eine verhältnismässig kleine Nutzung aufweisen, wird gemäss  
Art. 59 SER nicht die gesamte Grundstücksfläche für die Gebührenerhebung herangezo-
gen. Es wird für die Gebührenrechnung eine fiktive Parzelle mit der Fläche entsprechend 
vergleichbarer Objekte, aber mindestens 600 m

2
, berücksichtigt. 

 

2 Diese Massnahme betrifft in der Regel nur Grundstücke ab 2'000 m
2
. Sie ist als Ausnah-

meregelung zur Wahrung der Verhältnismässigkeit zu betrachten. 
 
3 Für die Ermittlung der gebührenpflichtigen Fläche von Grundstücken gemäss Absatz 1  

kommt die nachfolgende Berechnung zur Anwendung. Die gebührenpflichtige Fläche be-
trägt jedoch mindestens 600 m

2
. 

 

 Grundrissflächen der Gebäude  x  Anzahl Stockwerke 
gebührenpfl. Fläche  =  
 0.7 
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Art. 8 Inkrafttreten 
 

Die Gebührenverordnung tritt mit dem Wasserversorgungs-Reglement auf den 1. Januar 
2006 in Kraft. 
 
 
 
 
Ohmstal, 28. Juni 2006 
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